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‘beträgt, während 17 6/0 auf dié Literatur Vor 1942, 66,3 0% auf die alte klas-
sische Literatur entfallen. Aus dem gleichen Grund War der Verlag„ Volksliteratur®“ SCZWUNSCNH, ım Jahr 1957 9808 17 0% Papier für die kommu-
nistische Literatur und für die klassische Literatur 0/0 verwendenWas die nıchtkommunistische Literatur ıIn Kormosa un Hongkong be-
trifft, ist das Bild auch nicht sehr tröstlich. Entweder beschreibt S16 die (je=
walttätigkeiten der Kommunisten, oder es sind oft nichtssagende Liebes-
geschichten. Kın posıtives Ideal fehlt oifenbar. Kıs wäre dringend WUunNn-
schen, da{fß einige VO christlichen Ideal durchdrungene Schriftsteller eine
eue Literatur schaiffen möchten, die weder Kopien der alten Literatur och
der westlichen Literatur wären, sondern eine lebendige Synthese darstellten.
In diesem Zusammenhang scheint der 1n Rotchina für Musik betretene Weggrundsätzlich richtig Man ist nämlich dort bestrebt, eine Synthese der chi-
nesischen un westlichen Musik herbeizuführen, wohbei man besonderen
ert auf die chinesische Volksmusik legt. Eine Bearbeitung der religiösenLieder In dieser KRichtung ware erfolgverheißend. Fıne systematisch durch-
geführte Team-Arbeit für diese Ziele wird sicher für die Zukunit des Chri-
stentums hina VO  n éhtscheidender Bedeutung seln.

on Sfaat und Gewalt, von Recht und Poiitiic
VO HIPPEL

DDas Verhältnis von Staat un GeWalt; von Recht un Politik wird INn der
Lehre wlie.ın der Praxıs der Neuzeit vielfach in einer Art behandelt, die €1-
st1ig Verwirrung un praktisch Unordnuhg ach sich ziehen mu{s. Und so
dürfte schon lohnen, das, w as sıch 1eT. qls problematisch bezeugt, auf
seine einfachen Grundverhältnisse zurückzuführen. Diese aber erweisen S1C.  h
ihrerseits als bestimmt durch ihre Kinbettung in das, wAas Inan im Inn des
Mittelalters als eine „realistische‘‘ oder „nominalistische“‘ Weltsicht oder in
moderner Sprache als ein ‚„moralisches‘* oder als e1in „natura]istischefls“ elt-
bild jeweils bezeichnen könnte.

Nun befindet sıch die Gegenwart in ihren pbsitiven Kräft_en heute W1Ie auf
em Sprung, da{f blofß naturalistische Weltbild der Neuzeit, in das sich der
mittelalterliche Nominalismus verwandelte, überwinden. Mit diesemWelt-
bild als dem auch politisch noch herrschendep wıird daher sinnvoller Weise

beginnen sein_.
Dushu Nr s Junı 1958
Den folgenden Ausführungen lıegt eın Vortrag des Vert zugruniip, der untfer dem

'Titel ‚„„5taatlıche Gewaltanwendung als rechtliches un polıtisches Problem®® von der
Funkuniversität Berlin (R1IAS) am gesendet wurde. Zur näheren wıissenschaft-
lıchen Begründung des ebrachten verwelist der ert. insbesondere auf seine Schriften:
Geschichte der Staatsphilosophie ın Hauptkapıteln,  BA 2, Aufl.,
sches und moralisches Rechtsdenken, 1959
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Staat un Gew D Recht un Po

DEr STAAT' NATURALISTISCHEN WELTBILD
Es ıst 8  ur die Neuzeit seıt Machiavelli, insbesondere für das spätere

Jahrhundert aber auch och für dıe Gegenwart kennzeichnend, dafß das
Verhältnis VO  — Staat Gewalt Recht un: Politik mMels ach Art Iden-
11a der diesen Begriffen sich ausdrückenden Sachverhalte vorgestellt
wird Gewalt KRecht un Politik erscheinen der Neuzeit LUr W16 verschıedene
Betätigungsformen des Staates, der als Subjekt un also gleichsam alg
handelnde Person SCIMHN Wesen ihnen aqauswirkt und ZUrLr Krscheinung brinegt
Indem aber das Wesen des Staates alg außere Macht un W1C e1INe Natur-
gewalt vorgestellt wird bekommt auch betätigung durch diese
Macht bestimmten Ausgang un harakter

Staat und G(Gewalt

Eıs kommt l1er das Ineinander VO  — Staat und Gewalt und damıiıt die Gleich-
setzung beider C1HS schlagend ZU Ausdruck dem Begritt der ‚„„Staats-
gewalt‘“ ach dem Gewalt und also Macht geradezu als die Offenbarung des
staatlichen Seins erscheinen kın Standpunkt der VOoO  — Politikern, Juristen,
Historikern un Soziologen der etzten Generationen fast eINnmMÜLLS vertreten
wird So erklärte, 1Ur CINISC deutsche Verfechter dieser Ansıcht 1611 -

NEN, die als solche europäischen Charakter räagt, uUrz VOL der Begrün-
dung des Bismarckschen Reiches der SECINEr Art bedeutende Historiker
Heinrich V, Treitschke, das Wesen des Staates SC1 ‚ZUI] ersten Macht, ZU

eıten Macht und Z dritten nochmals Macht“® ber auch der große Ju-
rıst Rudolf von Ihering sah Ende des Jahrhunderts den Zweck des
Staates dem Besitz ‚„der höchsten, jeder andern Macht innerhal des
Staatsgebietes überlegenen Gewalt**3 Nicht minder betrachtete Anfang
UNsSeTres Jahrhunderts der bekannte Soziologe Max Weber die (Gewalt als für
das Wesen des Staates bezeichnend4. Endlich definierte 6111 führender Staats-
rechtler der Weimarer Zeıit, Richard I'homa, den Staat folgendermaßen:
„Zum begriffswesentlichen nhalt staatlichen Daseins gehört CS, dafß WIT.  12
sSamı befohlen un rZWUNSCH, Macht entfaltet werde. Insofern gilt der
Satz Staat ist Macht; Macht SsSe1LNHN ist 1Narc un begriffsnotwendiger
Zweck des Staates. .. 5

Es ist dabei kennzeichnend un bemerkenswert, da{fß diese Gleichsetzung
VO  — Staat und Gewaltdurch die Vertreter der verschiedensten Parteien und
politischen Standpunkte vollzogen wird, da Meinungsunters\chiede zwischen
iıhnen erst dann aufzutreten pflegen, Art un Inhalt der Machtbetätigung

Frage stehen Auch ann INa  a feststellen, da{fßs diese Ansicht VO Wesen
des Staates als Macht als Gewalt obwohl S1C VOINl Kuropa ausgeht heute C1LHEC

Historische un pohtische Aufsätze, Aufl., 18065, 519
Der Zweck ı Recht, x  O Aufl.,1923, 2492
Wirtschaft un Gesellschaft, 1922,

5 Artikel ‚„Staat‘‘ Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Aufl., VII 1926
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Art nternationale VWort ın Ta
den hat Insbesondere erscheint radikalster Form auch em SoW] {s aat
die „Zwangsgewalt“‘ als mıt dem Wesen des Staates identisch, GCcIhHeE Gewalt,
die dieser Staat ann Interesse un achWeisung' der herrschenden
Klasse seinerseits betäti_ge\nä hat.

Staat un KHecht
Erscheinen der herrschenden Staatslehre der Neuzeit Zwangun Gewalt

als identisch miıt Wesen und Zweck des Staates, betrachtet S1C eNtspre-
chend das Recht seinerseıitsals Ausdruck oder auch als Produkt des VC-
Tanen staatlichen Machtwillens. Denn 168 wird für das Wesen des Staates

Unterschied etwa VO dem Gemeinde für kennzeichnend gehalten,
dafßi ı „„SOoUuVverän“ SC1 und also keine höhere Vlacht als ihnbestimmen
anerkenne. Der Staat als erscheint gleichsam als Ursache für sich
selbst, da der Ausgang der Machtbestätigung SCIHNEIN un nıcht ı frC111
dem Willen suchen SCL: Aus dieser SCINETr juristischen Allmacht gemäfs
den Ansichten nd Absichten sSCINer jeweiligen Willensneigung schaftft 1U
der Staat das KRecht un bestimmt frei dessen Inhalt.
. Zugleich ist dieser Willensinhalt insbesondere wenn der Form des

Gesetzes erscheint für die Staatsunterworfenen verbindlich da durch
Macht garantıert un daher wirksam, Kraft stehend oder DOSIUV 54 a uch
gilt der Staat als befugt einen sogenannten Rechtswillen jederzeit a

dern, da für das naturalistische nd den Staat als bloßes Faktum betrach-
tende Denken, dieser Ja selbst die Quelle des Rechts und also dessen Herr
und Schöpfer iıst Kann doch, mıiıt dem international heute vielleicht be-
kanntesten Rechtslehrer der Gegenwart Hans Kelsen, sprechen, der Staat
kein Unrecht tun ®©. Denn das Kecht 1st ach Kelsen mıt dem Staatswillen
identisch oder, andersherum gesagtT, der Wiılle des Staates als e1IN durch (Ge-
walt ı Kraft stehender und also positiver bedeutet Recht Sind doch Staat
nd Recht 1U ZwWeeI Seiten Sache Der eiNnNnem Wesen ach durch (
walt, durch Macht gekennzeichnete Staat bringt, indem Rechtssätze auf-
stellt, hinter denen wiederum Gewalt als usdruck ihrer Verbindlich-
keit steht dieses SCIN Wesen gleichsam 1Ur ZUr Erscheinung Daher wird die

bestehende und geübte Macht ach der Art ihrer Betätigung, nämlich dem
Aufstellen VO  en Rechtssätzen un dem Eintreten für diese, auch vielfach als
‚„Rechtsmacht“‘ iıhrerseits bezeichnet.

Staat un Politik
ber auch das Verhältnis VON Staat un Politik wird VO  —_ der Neuzeit

regelmäßig als 61n solches verstanden, be dem der Staat Macht ZUr Erhal-
85  1€ Zurechnung Unrechtes 711 Staate, den iıch schondamals als Personi-

fıkation der Rechtsordnung erkannte, WAare dıe gleiche logische Antinomie, dıe 112

_Vors:te_llgng_ NeTr Sünde Gottes gelegen Der sozinlogische und der juristische Staats-
begriff. Kritische Untersuchung des Verhältnisses VOo  j Staat und Recht, 1922, 233
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tung un Ausweitung SCINeETr Souveränität un Iso auch sSeE1INeES Lebens-
rauImnes EINSETZT. Politik erscheint gesehen als C116 Betätigung, die 1115-

besondere auf die Vergrößerung des Staatsgebietes, des Wirtschaftsraumes
der auch des kulturellen Einflusses hinzielt. Dies gilt jedenfalls, SOWEeIlT die
Aulsenpolitik Frage steht Die egoistischen Interessen des SsSOUVeTrTaneNn

Staates, 16 siıch vielfach durch angebliche Wertvorstellungen tarnen,
kennzeichnen auch der Politik den Staat zuletzt als sich selbst absolut
setzende Kigenmacht. Ja auch dort Gewalt nicht unmittelbar aNnNgSEWEN-
det wird strebht europäische Politik der Neuzeit weitgehend dahin, den
andern Lagen hineinzumanövrieren, denen annn der Abschluß etwa

ungunstiıgen Vertrags ihm als das SCIINSCEIC -  el gegenüber drohender
der auch 1LUFr vorgespiegelter Gewaltanwendung erscheinen mul Insoweit
sind heute Sowjetrufßsland aber auch der Osten, elfach die Erben
europäischen Vorstellung VoONn staathlicher Machtpolitik Politik die ihr
Anschluß Machiavelli ZU e1ıgenNUutzıgen werden Jäßt, nämlich /AÄ

solchen, die bestrebt ist, die Lebenslasten möglichst auf die anderen
un Schwächeren abzuschieben.

Der Zusammenhang dieser Vorstellung Vo  a Politik mıiıft staatlicher Macht-
betätigung annn selbst och der zunächst höchst vernünftig klingenden
Formel erkannt werden, dafß Politik die „Kunst des Möglichen SEC1. Wird
doch auch hiermit zuletzt nichtsanderes gesagT, als dafß die Betätigung der
staatlichen (Gewalt Grenzen findet der Macht anderer un! also wiederum

Gewalt Es ist aber offenbar klug, NUur das Mögliche versuchen,
die CIBCLLC Macht und die CISCHCH Mittel richtig einzuschätzen un nichts
unternehmen, w as deren Möglichkeiten überhaupt oder doch Augenblick
überschreitet Nicht aber wird dieser Formel etwa 61in moralische Grenze
für das staatliche Dürfen aufgestellt die das Begehen VO  _ erbrechen als
unmöglich da mıft dem wahren Wesen des Staates als nicht Kinklang
stehend ersecheinen ließe Allein das Können machtmäßigen Sinn, nicht
das moralische Dürfen un! also wıederum der Staat als Macht stehen auch
dort Frage, Politik als unst des Möglichen S1C.  h bescheiden scheint

DErR STAAT MO  EN WELTBILD

Die Unzulänglichkeit der naturalistischen Staatsauffassung
Betrachtet INan dieses Grundriß gekennzeichnete Staatsbild WIC

die Theorie der euzeit entwarf un WIC iıhre Praxis gestalten sucht,
WITL  d IMNa  a als Mensch hiergegen Vorbehalte anzumelden haben, wel  1 ecs ein

außermenschliches un damit zugleich 61in ıunmenschliches ist Denn indem
der Staat als leere Macht gedacht wird die ihren Wesensausdruck niıcht
moralischen Aufgaben, sondern wıederum Macht un! gleich-

VO Guten emanzıplerter Gewalt findet fällt der Staat auch aus dem

292 Stimmen 165, 337



. ; Erflst voh\ H1I)Pel  iién.sclfliclien Bereich he£äuä und wird nachl&rt einer bloßen Nät#lréé\valt  vorgestellt. Sowie das, Wag sich im Bereich der äußeren Natur ‚vollzieht,  jenseits der moralischen Freiheit des Menschen Liegt, hat auch der Natu-  ralismus der Neuzeit den Staat wie einen Gegenstand der äußeren Natur,  das aber heißt als moralisch leere Gewalt verstanden und zu gestalten ge-  sucht. Damit aber hat der Staat jenen Charakter der Gewalttätigkeit an-  genommen, der in der modernen Tyrannis nur seinen folgerichtigen Aus-  druck, ja seine Krönung findet. Denn wenn Gewalt das eigentliche Wesen  des Staates ausmacht, so muß dieser um so vollkommener sein, je rück-  sichtsloser und unbedingter er Gewalt auszuüben in der Lage ist. Dann aber  bedeutet offenbar der Sowjetstaat den Staat in seiner Vollendung.  Nun zeigt aber dies Ergebnis, das aus der neuzeitlichen Staatslehre mit  innerer Notwendigkeit folgt, daß offenbar die Theorie, aus der es hervor-  ging, nicht stimmen kann. Dabei liegt der Fehler des naturalistischen Den-  kens nicht in den Schlüssen, sondern im Ansatz, nämlich in der Vorstellung,  daß man den Staat des Menschen ebenso wie etwa den sogenannten Ameisen-  staat rein empirisch, nur betrachtend und also ohne Hinblick auf Gut und  Böse vorstellen dürfe. Diese Ansicht aber ergibt sich ihrerseits wiederum  aus dem zu engen Wissenschaftsbegriff der Neuzeit, für welche Wissen-  schaft zuletzt nur noch Erfahrung und deren denkende Vei‘ärbeitung dar-  stellt. Dagegen wurden Werte und Ideale sowie entsprechende Moralität zu  etwas Außerwissenschaftlichem, ja schließlich, wie gerade der Sowjetstaat  heute zeigt, zu etwas Unterwissenschaftlichem, nämlich zum bloß idéologi-  schen Überbau oder zur listigen Tarnung der allein wirklichen Gewalt.  Dieser Ansatz bezeugt jedoch eine Verkennung des Menschen in seinem  eigentlichsten Wesen, nämlich in seiner Freiheit und moralischen Vernunft.  Denn ein Tier ist durch seine Instinkte getrieben und gezwungen und kann  also nicht aus eigentlicher Freiheit handeln, wie es denn auch nicht als Sub-  jekt und also als verantwortlich etwa im Sinn des Strafrechts erscheint. Da-  gegen ist der Mensch grundsätzlich verantwortlich für seine Taten, da er Gut  und Böse, Recht und Unrecht zu unterscheiden Vermag. Dies aber bedeutet,  daß auch der Staat nicht als bloße und leere Gewalt aufgefaßt, beschrieben  und gestaltet werden darf. Denn der Staat ist eine menschliche und nicht  eine außermenschliche Einrichtung; er muß daher dem Wesen des Menschen,  das sich erst in Gemeinschaft vollendet, entsprechen.  Das wahre Verhältnis von Staat und Cewalt  Es bedarf nach allem .die Vorstellung der Neuzeit, derzufolge der Staat  souveräne Gewalt von beliebiger Inhaltlichkeit über Volk und Gebiet dar-  stellt, der Berichtigung. Und zwar dies zunächst durch Umkehrung des An-  satzes. Denn der Mensch ist nicht dafür da, ein Betätigungsfeld für staat-  liche Gewalt und damit deren Objekt zu sein; er ist vielmehr das eigentliche  Subjgkt der Gemeümchaft. Der Staat ist um des Menschen und nicht der  338
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ine'n.schliclien Bereich heraus und wird nach Ärt einer blolßen Naturgewalt
vorgestellt. So wie das, Wag sich 1m Bereich der äußeren atur vollzieht,
jenseıits der moralischen Freiheit des Menschen hegt, hat auch der atu-
ralismus der Neuzeit den Staat W16e einen Gegenstand der äaußeren Natur,
das aber heißt als moralisch leere Gewalt verstanden un gestalten g_
sucht Damit aber hat der Staat jenen harakter der Gewalttätigkeit —

SCHOMLMNNCN, der in der modernen 1 yrannıs NUur seinen folgerichtigen Aus-
druck, ja sSeINE Krönung findet. Denn WL Gewalt das eigentliche Wesen
des Staates ausmacht, mu{fß dieser vollkommener se1nN, je rück-
sichtsloser und unbedingter Gewalt auszuüben 1N der Lage iıst. Dann aber
bedeutet offenbar der dowjetstaat den Staat in seiner Vollendung.

Nun zeigt aber 1658 Ergebnis, das AUuSs der neuzeitlichen Staatslehre mıt
innerer Notwendigkeit folgt, da{fß offenbar die JIheorie, AUS der hervor-
g1InNg, nıcht stimmen kann Dabei liegt der Fehler des naturalistischen Den-
ens nıicht In den Schlüssen, sondern Ansatz, nämlich ıIn der Vorstellung,
da{fß INan den Staat des Menschen ebenso W1€ eiwa den sogenannten Ameisen-
stTaa reın empirisch, 1Ur betrachtend un: also ohne Hinblick aut Gut un
Böse vorstellen dürfe. Diese Ansicht aber ergibt sich ihrerseits wiederum
aus dem Wissenschaftsbegriftf der Neuzeit, für welche Wissen-
schaft zuletzt DUr noch Krfahrung un deren denkende Vei‘ärbeitung dar-
stellt. Dagegen wurden Werte un: Ideale SOWI1e entsprechende Moralität-zu
etwas Außlßerwissenschaftlichem, ja schließlich, W1e gerade der Sowjetstaat
heute zeigt, Z etiwas Unterwissenschaftlichem, nämlich ZU blofß ideologi-
schen Überbau oder listigen Tarnung der allein wirklichen Gewalt.

Dieser Ansatz bezeugt jedoch eine Verkennung des Menschen ın seinem
eigentlichsten Wesen, nämlich In seiner Freiheit un moralischen Vernunft.
Denn ein Tier ıst durch seine Instinkte getrieben un: CZWUNSCH und annn
also nıicht AUSs eigentlicher Freiheit handeln, W1Ie es denn auch nıcht alg Suhb-
jekt un also als verantwortlich eiwa 1mM Sınn des Strafrechts erscheint. Da-

ist der Mensch grundsätzlich verantwortlich für seine Taten, da (Gut
und ee.  B  Öse, Recht un Unrecht unterscheiden Ver mag. 1es aber bedeutet,
daßi auch der Staat nicht als blofie un leere Gewalt aufgefaßt, beschrieben
und gestaltet werden darf. Denn der Staat ist eıne menschliche un nıcht
eine außermenschliche Kinrichtung; mu{ daher dem Csecnhn des Menschen,
das sich erst ıIn Gemeinschaft vollendet, entsprechen.

Das wahre Verhältni.s UQ  « Staat ILn Cewalt
ıs bedarf ach allem die Vorstellung der Neuzeit, derzufolge der Staat

SOUVerane (sewalt VOIL beliebiger Inhaltlichkeit ber olk und (G(Gebiet dar-
stellt, der Berichtigung. Und ZWarLr 1€8s zunächst durch Umkehrung des An-
SaTtzes. Denn der Mensch ist nıcht dafür da, eiInNn Betätigungsfeld für staati-
liche Gewalt un damıt deren Ob]ekt se1in ’ ıst vielmehr das eigentliche
Subj ?kt der Gemehschaft. Der Staat ist des Menschen un nicht der
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Von Staat und Gewalt; von Recht un!Polıitik

Mensch des Staates willen da Denn, mıt Aristoteles sprechen: Der
Staat ist C1LI1C Gemeinschaft freier Leute

Ist aber der Staat als eLWAaS aufzufassen, w as der Natur freier Men-
schen gründet, ann SCIHNEINM eigentlichen W esen ach NUur INO

iıschen Ordnungszustand bedeuten. Er ist a1s0 SC1INEIN Wesen un: inn ach
C11L1LC Gemeinschaft, die sachnotwendig auf ıJEHNC Werte, Ideen und Ideale be-
ZOSCH 1st die für den Menschen als solchen, insbesondere für hn als eiINEN
mıft anderen Menschen verbundenen gelten.

Wenn aber C116 Gemeinschaft VONN Menschen ihrem eigentlichen W esen
ach moralischen Charakter tragen mufß, stellt sich auch das Ver-
hältnis VO  - Staat und Gewalt nunmehr SanzZ anders dar. Denn ach dem
turalistischen Weltbild das sıch den Staat als C1NE bloße Naturgewalt denkt
kommt auf diese Gewalt als 6ec1INe OUVeEeTAalN S16 moralisch gut
der OSse  08 ausgenuützt WIr  d, ıst ebenso gleichgültig WIC eım Naturgesetz, das
S1C.  h Gut un oSe nıcht kümmert.

Gehört der Staat aber nıcht zunächst ZUr äuißeren Natur des Menschen als
bloßem Leibeswesen, sondern ıst C Ausdruck SCINEeTr höheren moralischen
un damıit eigentlich erst menschlichen Natur. annn kann auch die Gewalt
nıicht als identisch mi1t dem Staat angesehen werden, sondern als e1in

Mittel dessen wahren Aufgaben dienen Pflegt INa  - doch auch die
Faust Menschen nıcht als dessen Wesensausdruck betrachten, SO(OI1-

ern 1LUr als Werkzeug, das menschlich und nicht unmenschlich ZU -

setzen ist Vielmehr ist das Wesen des Staates dadurch gekennzeichnet daß
die rechtlich moralische Ordnung Ner relativ selbständigen (Gemein-

chaft darstellt Gemeinschaft die ihrerseits als eil der Menschheit
an dieser als dem (Janzen C1INEC S1C überragende Wertigkeit tindet Macht-
mittel hat der Staat nıicht der Macht wiıllen, sondern Freiheit vertel-

digen und gegenüber den Bösen der doch Unrecht Widerstrebenden
das wahre Gemeinwohl nıcht aber egoistische Staatsinteressen durchsetzen

können Denn 1Ur durch Bezogenheit auf das ute un Gerechte
können der Staat Ar Rechtsstaat und Gewalt ZUrTr Rechtsmacht WE -

den, gegenüber der sich andernftalls alsbald das Problem des Widerstandes
der durch bloße Gewalt ihrerseıits Unterdrückten erheben mMu

Staatswille und Gerechtigkeit
Wenn a 180 der Staat nicht qlg blinde Gewalt aufgefaßt nd gestaltet WT -

den darf annn Iolgt daraus, da{fß auch das Recht nıcht als Ausdruck
rechtsleeren Willens angesehen werden kann Insbesondere 1sT daher die
‚„FCIHC Rechtslehre*® Kelsens, die den Inhalt des Rechts für beliebigen
hält da 1Ur auft die Form des Sollens ankomme., unhaltbar Der Mensch
soll nıemals 1Ur sollen, sondern STETIS ‚„„eLWAaS sollen 7 etiwa soll nicht steh-
len, wom1 der Inhalt des Gesollten Ar Entscheidenden wird da 1LUFr AUus

die menschliche Verpflichtung folgen kann, etwa Lun oder untier-
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lassen. So aber wird auch Verhältnis ZU Recht die Macht Mit-
tel das SCLHNEIN inn ach dessen Dienst stehen hat un ZWAaT Dienst
des wahren Rechts un: also der Gerechtigkeit nicht aber Dienst bösen
menschlichen Willens, der eiwa der orm Vo  —— Gesetzen auftritt die sıch
ZWAar als KRecht bezeichnen, Wahrheit aber durch Gewalt geschütztes
Unrecht sınd So unterscheidet heute auch der Art. des Bonner Grund-
gesetzes ausdrücklich zwıischen Recht un Gesetz, woml entsprechend auch
1€ Gewalt die ihr zukommende Kinordnung erhält, nämlich als Macht 8  ur,
nıicht ber als Macht über das Recht

Politik als Sınnverwirklichung
Die Einsicht dafß der Staat nicht als bloiße Macht aufgefaßt werden dart

wWwWenn nıcht Zl Unstaat A blofßen Zwangsordnung un: zuletzt
ZUF Herrschaft des Bösen werden soll betrifft auch die Politik uch diese
muß Ee1iNe Stufe gehoben werden, damit SIC aus Betätigungsfeld
des persönlichen oder des Gruppenegoismus ZU Wirkungsbereich des öhe-
VÜ’eN Menschen werde afür aber genügt CIM Handeln ach bloßen Zweck-
mäßigkeiten beliebiger Art nicht, vielmehr mMu die Politik auft JeNE Güter
un: VWerte bezogen SCIN, die für den Menschen überhaupt maßgeblich sınd
un damit auch den Politiker angehen.

So mMag C5S, CIM fast überdeutliches Beispiel gebrauchen, unfier dem
Gesichtspunkt des Vernichtungswillens e1iNes pervertierten Denkens zweck-
mäßig SCWESCH SCHIL, wenn VoO  > Machthabern des Dritten Reiches die Lebens-
erwartiung Kz Häftlings mıft 191 Monaten angesetzt wurde, binnen
derer lohnenden Arbeitsertrag und also „Nutzen einschliefßlich
der rationellen Verwertung SC1INES Leichnams erbringen hatte Zugleich
ber 1e8 Beispiel auch mıiıt erschütternder Deutlichkeit, da{fß blofser
Nutzen, unbezogen auf eine moralische Ordnung, der dient aus dem
menschlichen Bereich heraus un das Unmenschliche führt Kntsprechend
annn auch CIN® Politik die diesen Namen verdient berechtigte un V:  -

trethbare Ziele mıt aNgCMESSCNCN Mitteln anstrebt diese zuletzt DUr der
Ebene der VWerte un Ideale un!: qalso aus der Vorbildlichkeit höheren Men-
schentums ährend C1INe Te1Lil materijalistische Politik ihrem We-
SE ach zerstörerischen Charakter rag da S16 zuletzt A Anarchie
der Despotie führen muß enthält wahre Politik S1C.  h autftbauende Kräfte
Denn ier wird aus moralischer Phantasie geordnet dıe der Zukunft dient
da S1C auf das bezogen ist w as ZWAarTr och nıcht 1st aber Hinbliek aut die
wahren Aufgaben des Menschen werden ann und werden soll

Zugleich 1st damit ein Wagnis un benteuer des Geistes verbunden
Während = Politik die miıt den niederen Kräften des Menschen rech-
net solchen der Macht und Gewalt INn Machiavellis werden
mMu. un geworden ist verlangt die wahre, alsO moralische Politik den Jau-
ben die höhere Natıur des Menschen Indem S1C aber wagt auf das Un-
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sichtbare still bildenden Gewalt traut, die aus demseizen, undseiner
Innern derSeele kommt, muß 1es materijialistischen VWeltansicht, die
NUur den Leibesmenschen un nıiederen Fähigkeiten für wirklich hält,
notwendig als utopisch erscheinen. Hat aber der Glaube die DUr äaußere
Natur des Menschen und der Welt nicht gerade auftf dem Gebiet der Politik

totalen Katastrophe geführt un damiıt durch Erfahrung das wider-
legt, was sich auf angeblich Erfahrung stützte?

STAATLICHE GEWALTANWENDUNG ALS RE  ES UN  &ö PROBLEM

Es sind nunmehr die Bausteine zusammengetragen un die Voraussetzun-
Cn geklärt die ermöglichen, staatliche Gewaltanwendung als rechtliches
un politisches Problem och einmal Zusammenhang uUurz enn-
yzeichnen. Hier gilt:

Der Staat ist nıcht ı Inn des Naturalismus als bloße Macht aufzufas-
SC  — un verwirklichen. Wo die Macht aus Mittel ZUr Herstellung
un Bewahrung VO  — Ordnung Au Wesen des Staates selbst wird, tällt der
Staat aus der moralischen Ordnung heraus un!: wird ZUC bloßen un als
solche zerstörerischen Gewalt. Dann gibt natürlich ein Problem der staat-
Llichen Gewaltanwendung, da Recht und Politik als hbloße Betätigungsformen
SOUV Gewalt DUr och Tatsachen der Machtausübung darstellen.

Dagegen WITL  d das Verhältnis VO  — Staat un (Gewalt alsbald recht-
Lchen un politischen Problem, nicht die Macht bzw. die jeweils Macht-
habenden als mıt dem Staat identisch erscheinen un also auch nıicht die
letzte Werthaftigkeit rechtlich politischen Bereich bedeuten können
Steht vielmehr test da{fß nicht der Mensch für den Staat sondern dafß dieser
für den Menschen da ist darft der Staat auch nıcht als bloße un: blinde
Gewalt über Menschen aufgefaßt werden, sondern NUur als e1in Ordnungs-
zustand, der der Entfaltung des EMEINSAMLCN Lebens un der Gewinnung

wahren Gemeinschaft dienen soll Dann wird auch das Recht als Recht
sich oder als Gerechtigkeit Leitidee der staatlıchen Gemeinschaft

selbst, un erhebt S1C.  h das Problem, das Gesetz mıiıt dem Recht sich ı

Kinklang FAHN halten, a1s0 mıt Recht, das für alle gleichermaßen gilt,
für die Machthabenden für die Bürger. Ja, annn Nnu Vo  b „Macht-
habenden‘“‘ naturalistischen ınn egoistischer Gewalt ı Grund Sar nıcht
mehr gesprochen werden, sondern DUr och Vo  b den Inhabern verschiedener
Zuständigkeiten un Aufgabenbereiche, die als solche rechtbetrofifen un!
und auf das Allgemeinwohl bezogen sind, un die eben nıcht DUr PETrSON-
lichen un Gruppeninteressen dienen dürfen.

Zugleich ergıbt S1C.  h eine echte Rechtsproblematik, die den Leitenden
erlaubt, Gewalt anzuwenden, 168 die Durchsetzung des Rechts erfordert,
ihrerseits aber auch den Bürgern das Recht des Widerstandes gibt, talls die

Voraussetzungen des Rechtsstaates durch die Regierenden unzumutbarer
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VWeise verletzt werden und sıch offenbar elInNe Bereitschaft ze1igt, diese Hal-
tung ändern.

Dabei verlangt das Wesen Rechtsstaates die Unabhängigkeit der (3E-
richte ı Hinblick auf das wahre Recht, die Gerechtigkeit der dienen
ihre höchste Aufgabe 1st. Kann doch, WIC die Krfahrung der Gegenwart un:
der Jüngsten Vergangenheit lehrt, vollkommene Rechtlosigkeit sehr ohl
mıt vollkommener Legalität und a1s0 Bindung des Kichters das Gesetz
zusammengehn, nämlich das (G(Gesetz blofß egolstischenGruppeninteres-
SC und persönlicher VWillkür dient, aber nıcht die Gerechtigkeit Ar Aus-
8a1 un Ma{fßistab hat.

uch die Politik darf nıcht Jänger als der unproblematische Ausdruck
staatlicher Machttendenzen verstanden werden. Ist doch dıie Gegenwart reitf

begreifen, da{fß keine CINZLSC Gruppe VO  — Herrschenden oder Völkern hbe-
rechtigt 1st siıch INn des Nationalsozialismus absolut Setzen, S dafß
die andern Menschen 1U!E als bekämpfende Feinde oder benutzende
Werkzeuge tür die CIiSCHNECN Machtansprüche erscheinen Ja, diese Vorstel-
lung VOoO  - Politik mu{& folgerichtig die Unterwerfiung aller unter die CISCHEC
Gewalt anstreben, 1€6Ss 1U aqals irgend erreichbar erscheint Das Endziel

solchen Politik 1st die totale VWeltherrschaft q{ls die letztmögliche Be-
äatıgung unbeschränkter un OUV:  er Kigenmacht, CIMn Ziel, A dem heute
der Bolschewismus SalıZ folgerichtig VO  —; SC1INEN naturalistischen Ausgangs-
punkten.her gelangt ıst Steht vielmehr fest, dafß auch Politik als das Hr-
streben VON Gemeinschaftszielen F  em Bereich moralischer Vorstellungen
un damıiıt dem der Freiheit WIeC der Verantwortlichkeit des Menschen
gehört, ann annn S1C auch 1LUFr insoweılt berechtigt SCIN, als S16 dem Guten
un darın dem wahren CcSEeMN nd den wahren Aufgaben des Menschen dient.
Entsprechend aber ıst annn auch die Macht nıicht Ausdruck der Politik
sıch, sondern L11UFLE CIM etztes Mittel Durchsetzung berechtigter un: not-
wendiger Ziele. Echte Staatskunst steht Dienst des Guten, und SIC ist
nıcht azu da, gewaltsam die berechtigte Freiheit anderer Menschen unter-
drücken der storen. uch VeTr'INAaO nıicht Macht als solche innvoll OT d--
NEN, vielmehr kann ihre Anwesenheit LUr Hinblick auft wahre Ordnung
sıinnvoall und berechtigt SCE111. Damit schaftt auch der Politik als nOT-
wendig aut Werte und Menschheitsideale bezogenen Bereich zuletzt NUur die
Gerechtigkeit wahren Frieden.
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